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Gegenstand der 3. Mitwirkung sind ausschliesslich die blau markierten  
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Art. 18 Regelbauweise 

1 Die zulässigen Masse und Abstände der Hauptbauten richten sich nach der Regelbaumass-Tabelle zu diesem Reglement.  

2 Regelbaumass-Tabelle: 

Für nachstehende Zonen gelten folgende Regelbauvorschriften: 

 Gesamt-
höhe max.  

[m] 

Gebäude-
höhe max.  

[m] 

Winkelmass 
Dachraum 

max. 1) 

Bruchteil je 
Fassadenab-

schnitt max. 2) 

Gebäude-
länge max.  

[m] 3) 

Gebäude-
breite max.  

[m] 4) 

Baumassen-
ziffer 

Grenzab-
stand klein 
mind. [m] 

Grenzab-
stand gross 

mind. [m] 

Gebäudeab-
stand mind. 

[m] 

Abgrabun-
gen max.  

[m] 6) 

Empfindlich-
keitsstufe 

W10.5 T 10.5 7) 7.5 45 ° 1/2 30.0 - 1.6 2.2 4.0 8.0 5) 1.6 II 

W13 T 13.0 10.0 45 ° 1/2 40.0 - 2.6 2.8 5.0 10.0 5) 1.6 II 

W16 T 16.0 13.0 45 ° 1/2 50.0 - 3.2 3.4 6.0 12.0 5) 1.6 II 

WG14 14.0 11.0 45 ° 1/2 40.0 - 2.8 3.0 5.0 10.0 5) 1.6 III 

WG17 17.0 14.0 45 ° 1/2 50.0 - 3.4 3.6 6.0 12.0 5) 1.6 III 

1) Das Winkelmass wird ab der Fassade und der maximal zulässigen Gebäudehöhe gemessen. 

2) Der maximale Bruchteil je Fassadenabschnitt beschreibt die maximale Länge von Dachaufbauten mit einem Winkelmass von höchs tens 90 °. 

3) Gebäudeteile unter dem gestalteten Terrain werden nicht zur Gebäudelänge angerechnet. 

4) Bei Sicherstellung einer guten Einordnung und Gestaltung ist eine Abweichung von der Gebäudebreite zulässig, wenn die maxi mal zulässige Gebäudegrundfläche (max. Gebäudelänge*max. Gebäudebreite) nicht überschritten wird. 

5) Der Gebäudeabstand entspricht gemäss Art. 93 PBG der Summe der für die beiden Gebäude vorgeschriebenen Grenzabstände. Er i st auch zwischen Gebäuden auf dem gleichen Grundstück einzuhalten. 

6) Die Beschränkung der Höhe der Abgrabung gilt nicht für Haus- und Kellerzugänge, Gartenausgänge sowie Zufahrten. 

7) Für Bauten mit Flachdach oder mit gemischter Dachform (Kombination aus Flachdach und anderer Dachform) reduziert sich die max. Gesamthöhe um 2.0 m. 


